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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Kantone Basel-Landschaft (10.329) und Basel-Stadt (10.327) reichten je eine
Standesinitiative ein, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen
definitiven Einsatz von elektronischen Fussfesseln verlangen. Der Bundesrat hatte
bereits 1999 eine entsprechende Ausnahmeregelung für Versuche in den Kantonen
Basel-Stadt, Bern, Genf, Solothurn, Tessin und Waadt bewilligt. Fussfesseln für
gewalttätige Partner fordert auch eine vom Nationalrat angenommene Motion Perrin
(svp, NE) (09.4017). Die elektronische Überwachung von Gewalttätern soll insbesondere
Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2010
MARC BÜHLMANN

Da die definitive Einführung elektronischer Fussfesseln im Strafvollzug Gegenstand der
aktuellen Revision des Sanktionenrechts ist, beantragte die Rechtskommission des
Nationalrates eine Fristverlängerung für die beiden 2012 Folge gegebenen Basler
Standesinitiativen zu diesem Anliegen. Nach der Verabschiedung des neuen
Sanktionenrechts werden dann die Initiativen abgeschrieben werden können. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Da die Revision des Sanktionenrechts bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war, entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015 zunächst, die
Frist für die beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Stadt (10.327) und Basel-
Landschaft (10.329) zum Einsatz elektronischer Fussfesseln erneut zu verlängern. Mit
der Annahme der Änderungen des Sanktionenrechts am 19. Juni 2015 wurde sodann
eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz elektronischer Fussfesseln geschaffen, wie
sie von den beiden Initiativen gefordert worden war. In der Folge schrieb der
Nationalrat im Dezember 2015 die beiden Standesinitiativen ab. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.12.2015
KARIN FRICK

Im Zuge der im Juni 2015 abgeschlossenen Revision des Sanktionenrechts wurde das
sogenannte Electronic Monitoring als Vollzugsform für Freiheitsstrafen mit einer Dauer
zwischen 20 Tagen und 12 Monaten im Gesetz verankert. Das Anliegen der Kantone
Basel-Stadt (Kt.Iv. 10.327) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 10.329), welche beide die
elektronische Fussfessel schon vorher versuchsweise eingeführt hatten, ist damit
erfüllt. Wie der Nationalrat schrieb auch der Ständerat die beiden Standesinitiativen
ab. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 29.02.2016
KARIN FRICK

1) Einreichung der Standesinitiativen: Presse vom 10.9.10; zum Thema Fussfesseln: NZZ, 29.1., SN 28.6.10; Mo. Perrin: AB NR,
2010, S. 92 und TA, 24.2.10.; Kt.Iv. 10.329; Mo. 09.4017
2) AB NR, 2014, S. 1271; Kt.Iv. 10.329.pdf
3) AB NR, 2015, S. 1267; AB NR, 2015, S. 2290; Kommissionsbericht RK-NR vom 22. Oktober 2015; Kt.Iv. 10.329
4) AB SR, 2016, S. 15
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